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Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz rund um die Hochschule  

 
Allgemeine Grundsätze 

 
Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz für Beschäftigte, ist im 7. Buch des Sozialgesetzbuches 
(SGB VII) geregelt ist.  Diesem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz korrespondiert, dass die Haf-
tung der „Unternehmer“ (dazu zählt auch das Land Niedersachsen bzw. die Universität) gegenüber 
ihren Angestellten für Körperschäden aus Arbeitsunfällen durch die Schaffung des § 104 SGB VII 
gesetzlich ausgeschlossen worden ist. Gleichermaßen wurde nach § 105 SGB VII auch die Haftung 
der handelnden/verursachenden Angestellten des „Unternehmers“ gegenüber der oder dem Verletz-
ten ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt allerdings nicht für vorsätzliches Verhalten des 
„Unternehmers“ bzw. verursachenden Angestellten. Um den von einem Arbeitsunfall Betroffenen 
gleichwohl in bestimmten Fällen einen besonderen Ersatzanspruch zukommen zu lassen, wurde ein 
Unfallversicherungsschutz durch Berufsgenossenschaften und Unfallkassen gesetzlich verankert. 
 
Nach § 2 Abs. 1 SGB VII sind alle Beschäftigten versichert, wenn sie im organisatorischen Zu-
sammenhang  mit der von ihnen ausgeübten Tätigkeit einen Unfall erleiden. Der für die Landesbe-
diensteten (nur Angestellte) und die Studierenden in Niedersachsen zuständige Träger der Unfallver-
sicherung ist die Nds. Landesunfallkasse. 
 
Grundsätzlich  sind  auch Studierende im Falle eines Unfalls im organisatorischen Zusammenhang 
mit der Hochschule über die Landesunfallkassen versichert (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 c SGB VII). Ein Unfall-
versicherungsschutz greift aber nicht bei allen Unfällen in Zusammenhang mit studienbezogenen 
Tätigkeiten! Generell sind alle selbstorganisierten studentischen Tätigkeiten außerhalb der Hoch-
schule dem Privatbereich zugeordnet. Sie unterliegen dem üblichen privaten Risiko und werden wie 
Freizeitunfälle behandelt (obgleich sie u. U. dem Studium dienen oder gar durch Prüfungsordnungen 
zwingend vorgeschrieben sind, wie etwa im Falle von Praktika, dazu später). Das bedeutet, dass bei 
ihnen statt gesetzlichem Unfallversicherungsschutz in der Regel Krankenversicherungsschutz eintritt. 
 
Universitätsbedienstete, die Beamte sind, unterliegen nicht dem gesetzlichen Unfallversicherungs-
schutz nach dem SGB VII. Sie sind versicherungsfrei und erhalten bei Dienstunfällen Dienstunfallfür-
sorge vom Dienstherren.  
 
Für die Beantwortung der Frage, wann Ansprüche aus der gesetzlichen Unfallsversicherung beste-
hen, bedarf es deshalb einer Einordnung,   
 

•  welche Personen von dem Versicherungsschutz erfasst sind und 

•  für welche ihrer Tätigkeiten der Versicherungsschutz greift.  

Ob im Einzelfall tatsächlich ein Unfallversicherungsschutz besteht, wird von der Landesunfallkasse 
Niedersachsen (LUK Niedersachsen) entschieden, sodass die nachfolgenden Ausführungen lediglich 
der Erläuterung der allgemeinen Grundsätze anhand von ausgewählten, häufig angefragten Einzel-
fällen dienen, um vorab eine ungefähre Einschätzung zu ermöglichen. 
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Im Einzelnen: 
 
I. Studierende 
 
1. Persönliche Voraussetzungen 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 c SBG VII unterliegen „Studierende“ während der Aus- und Fortbildung an 
Hochschulen dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.  
 
Als Studenten im Sinn der gesetzlichen Unfallversicherung gelten ordentlich immatrikulierte Studie-
rende. 
  
2. Räumliche und sachliche Voraussetzungen 
 
Studierende genießen jedoch nicht bei allen mit dem Studium unmittelbar oder mittelbar zusammen-
hängenden Tätigkeiten Versicherungsschutz:  
 
Der Versicherungsschutz ist auf studienbezogene Tätigkeiten innerhalb des organisatorischen 
Verantwortungsbereichs der Hochschule beschränkt. Die Tätigkeit muss in einem örtlichen, zeitli-
chen und inneren (ursächlichen) Zusammenhang mit dem Hochschulbesuch stehen und darf nicht 
außerhalb jeder Einwirkungsmöglichkeit der Hochschule durchgeführt werden. Nur so hat die Hoch-
schule die Möglichkeit durch geeignete Unfallverhütungsmaßnahmen dem Eintritt eines Unfalls vor-
zubeugen.  
 
Versichert sind deshalb nur solche Tätigkeiten, die nicht außerhalb der Einwirkungsmöglich-
keit der Hochschule durchgeführt werden. So besteht zum Beispiel für ein selbst organisiertes 
betriebliches Praktikum, auch wenn es von der Prüfungsordnung der Hochschule als Voraussetzung 
für den Abschluss eines Studienganges zwingend vorgeschrieben ist, kein Unfallversicherungsschutz 
als „Studierende/r“.  
 
Nicht versichert ist z.B.: 
 

• das studienbezogene Arbeiten im häuslichen Bereich, 

• der empfohlene aber nicht vorgeschriebene, privat organisierte Auslandsaufenthalt oder die 
Auslandsreise für die Erstellung der Diplomarbeit (da nicht von der Hochschule organisiert) 

• unbetreute Gelände/Feldarbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung einer Abschluss-
/Doktorarbeit außerhalb des Unigeländes. 

 
Der Versicherungsschutz gilt im Übrigen umgekehrt auch nicht bei privaten, nicht studienbezogenen 
Tätigkeiten, die auf dem Hochschulgelände durchgeführt werden (z.B. privat organisierter Sport auf 
dem Campus, wie zum Beispiel bei der Teilnahme am Sport sog. „Freier Gruppen“). 
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3. Einzelfälle: 
 
a) Tätigkeiten/Arbeiten im In- und Ausland im Zusammenhang mit Abschluss- oder Doktorarbeiten 
 
Werden die Tätigkeiten im Rahmen einer Diplom-, Doktor- oder Examensarbeit im unmittelbaren 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Hochschule und deren Einrichtungen verrichtet, so 
besteht der Versicherungsschutz nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 c SBG VII.  
 
Es muss demnach bspw. an Bildungsveranstaltungen oder Bildungsmaßnahmen der Hochschule 
teilgenommen oder die Hochschule und deren Einrichtungen zur Erstellung der Arbeit aufgesucht 
werden. Dazu gehört auch die Teilnahme an Untersuchungen im Gelände, wie z.B. die Entnahme 
von Gewässerproben, wenn diese von der Universität durchgeführt werden und deshalb in deren 
organisatorischem Verantwortungsbereich liegen.  
 
Grundsätzlich nicht versichert sind Tätigkeiten im Rahmen der Diplom-, Doktor- oder Examensarbei-
ten, die außerhalb der Hochschule, z.B. bei Unternehmen, im häuslichen Bereich, bei privaten Stu-
dienfahrten oder bei einem Studienaufenthalt im Ausland durchgeführt werden. Dazu zählen auch die 
oben angesprochenen Untersuchungen im Gelände, wenn sie zeitlich und organisatorisch selbst-
ständig durchgeführt werden.  
 
Unbeachtlich ist hierbei, dass die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Abschluss des Studiums ste-
hen oder in das Forschungsprogramm eines Hochschullehrers eingegliedert sind. Entscheidend ist, 
dass der Student eine eigene und unabhängige wissenschaftliche Leistung ohne Weisungs- und 
Kontrollrecht durch die Hochschule zu erbringen hat. 
 
 
b) Geländepraktika und Exkursionen 
 
Studierende sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 c SGB VII gesetzlich unfallversichert, wenn sie anstelle von 
Unterrichtsveranstaltungen oder daneben andere Hochschuleinrichtungen wie Universitätsbibliothe-
ken, Seminare und Institute zu Studienzwecken aufsuchen oder sich an von der Hochschule geleite-
ten Exkursionen beteiligen. Daraus folgt, dass Studierende im Rahmen von privat organisierten Ex-
kursionen und Geländepraktika nicht gesetzlich unfallversichert sind. 
 
 
c) studienbezogene Praktika  
 
Studenten stehen grundsätzlich bei Praktika, welche vor/während/nach dem Studium abgeleistet 
werden, selbst wenn diese in der Studienordnung vorgeschrieben sind, nicht gem. § 2 Abs. 1 Nr. 8c 
SGB VII als „Studierende“ unter gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. 
 
Vielmehr genießen sie während der Praktikumszeit Versicherungsschutz als „Beschäftigte“ gem. § 2 
Abs. 1 Nr. 1 SGB VII über das Praktikumsunternehmen. Zuständig ist der Unfallversicherungsträger 
des Praktikumsbetriebes.  
 
Da es bei studienbezogenen Praktika auch eine Vielzahl von Sonderfällen gibt (z.B. bei Medi-
zinstudenten) ist eine Einzelfallprüfung zum Versicherungsschutz zwingend erforderlich. 
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II. Wegeunfälle  
 
Unter Versicherungsschutz stehen auch die direkten Wege von und zum Ort der versicherten Tätig-
keit. 
  
 


